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Fünfte Verordnung zur Änderung der  

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 31. August 2021 

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) verordnet der Senat: 

Artikel 1 

Änderung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Juni 2021 

(GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung vom 17. August 2021 (GVBl. S. 950) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

 Nach der Angabe zu § 14 wird folgende Angabe eingefügt:  

„§ 14a Wahlen und Abstimmungen“. 

 Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:  

„§ 23 Sitzungen der Beschäftigtenvertretungen; Betriebs- und Personalver-

sammlungen“. 
 

 § 6 wird wie folgt geändert:  

 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  

„Von Satz 1 abweichende Vorgaben zur Testung an Schulen nach der Zwei-

ten Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 29. Juli 2021 (GVBl. S. 926), 

die durch Verordnung vom 26. August 2021 (GVBl. S. 957) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.“ 

 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass Personen ne-

gativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sein 

müssen, gilt dies nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie 

für Schülerinnen und Schüler, die einer regelmäßigen Testung im Rahmen 

des Schulbesuchs unterliegen.“ 

 § 7 wird wie folgt geändert: 
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 Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 beträgt die Absonderungszeit fünf 

Tage, wenn Schülerinnen und Schüler enge Kontaktpersonen von anderen 

Schülerinnen und Schülern sind. Abweichend von Absatz 6 endet die Ab-

sonderung im Falle des Satzes 1 mit dem Vorliegen eines negativen Ergeb-

nisses einer frühestens am sechsten Tag nach dem Zeitpunkt der Vornahme 

der die Absonderung begründenden PCR-Testung vorgenommenen PoC- 

oder PCR-Testung. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Bereich der Kinderta-

gesförderung entsprechend. Zur Feststellung von engen Kotaktpersonen im 

Sinne des Satzes 1 übermitteln die Schulen dem jeweils örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt im Falle eines positiv getesteten Schülers oder einer positiv 

getesteten Schülerin Klassenlisten und sonstige Listen mit den Namen und 

Kontaktdaten derjenigen Schülerinnen und Schüler, die als enge Kontakt-

personen im Sinne des Satzes 1 in Betracht kommen.“ 
 

 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie folgt gefasst: 
 

„(8) Im Übrigen bleiben Maßnahmen des zuständigen Gesundheitsamts o-

der auf Grund bezirklicher Allgemeinverfügungen zur Absonderung unbe-

rührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann im jeweiligen Einzelfall von den 

Absätzen 1 bis 6 abweichende Anordnungen treffen. Die Sätze 1 und 2 gel-

ten nicht, soweit Absatz 7 Anwendung findet.“ 

 

 Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.  
 

 Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:  

„§ 14a 

Wahlen und Abstimmungen 

 

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 

bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Abgeordnetenhaus von Berlin, den 

Bezirksverordnetenversammlungen sowie beim Volksentscheid am 26. September 

2021 gelten für den Infektionsschutz ausschließlich die nachfolgenden Absätze.  

 

(2) In Wahlräumen, ihren Zugängen, Wartebereichen und Warteschlangen besteht 

Maskenpflicht; § 2 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Maskenpflicht gilt nicht für 

Wahlhelfende, die dem Personenkreis des § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 angehören 

und dies dem Wahlvorstand nachweisen, 

1. während der Wahlhandlung, soweit sie durch geeignete Schutzmaßnahmen o-

der Schutzvorrichtungen zur Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger 

Tröpfchenpartikel (insbesondere Spuckschutzwände) geschützt sind, und  

2. während der Ermittlung des Wahlergebnisses.   
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(3) Im Wahlraum dürfen sich gleichzeitig nur so viele Wahlbeobachtende aufhalten, 

dass sie von anderen Anwesenden soweit möglich den Mindestabstand nach § 1 Ab-

satz 2 Satz 1 einhalten können. Begehren mehr Wahlbeobachtende Zugang, als im 

Sinne des Satzes 1 Platz zur Verfügung steht, trifft der Wahlvorstand nach § 31 des 

Bundeswahlgesetzes vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1482) geändert worden ist, und § 

55 der Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 

(BGBl. I S. 1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 

I S. 1328) geändert worden ist, eine Regelung, die nach Möglichkeit alle Interessierten, 

gegebenenfalls zeitlich begrenzt, gleichmäßig berücksichtigt. 

 

(4) Warteschlangen sind außerhalb des Wahlraumes zu bilden. In den Zugängen zum 

Wahlraum und in Wartebereichen gilt die Abstandspflicht nach § 1 Absatz 2 Satz 1.  

 

(5) Die Pflicht zur Absonderung nach § 7 oder vom zuständigen Gesundheitsamt an-

geordnete Maßnahmen zur Absonderung bleiben unberührt und gelten auch für den 

Besuch eines Wahllokals.  

 

(6) Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Verordnung innerhalb der Wahlräume dürfen 

von den zuständigen Behörden nur mit Zustimmung des Wahlvorstandes getroffen 

werden.“  

 

 Nach § 18 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:  

„Die jeweils Verantwortlichen haben zur Kontrolle der Verpflichtung nach Satz 1 

entsprechende Nachweise im Sinne von § 6 Absatz 1 oder § 8 Absatz 1 zu prüfen 

und Personen, die einen entsprechenden Nachweis nicht erbringen, den Zutritt zu 

verweigern.“ 

 § 22 wird wie folgt geändert: 

 In Absatz 2 werden nach dem Wort “haben“ die Wörter „, und solche, die im 

Rahmen von Veranstaltungen im Sinne des § 11 als Funktionspersonal mit 

Publikumskontakt tätig sind“ eingefügt. 

 In Absatz 3 werden nach dem Wort “haben“ die Wörter „, und solche, die im 

Rahmen von Veranstaltungen im Sinne des § 11 als Funktionspersonal mit 

Publikumskontakt tätig sind“ eingefügt. 

 

 § 23 wird folgt gefasst:  

„§ 23 

Sitzungen der Beschäftigtenvertretungen; Betriebs- und Personalversammlungen 

 

(1) Die auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes, in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) geändert worden ist, in der jeweils 
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geltenden Fassung, des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. 

I S. 1614) oder des Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 14. Juli 1994 

(GVBl. S. 337; 1995, S. 24), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 

(GVBl. S. 842) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gewählten Be-

schäftigtenvertretungen regeln die während ihrer Sitzungen geltenden Schutz- und Hy-

gienemaßnahmen in eigener Verantwortung. 

 

(2) Für Betriebsrats- und Personalversammlungen sowie andere Veranstaltungen 

nach Betriebsverfassungsgesetz, Bundespersonalvertretungsgesetz und Personal-

vertretungsgesetz, die nicht unter Absatz 1 fallen, gelten die Bestimmungen nach  

§ 11.“  

 

 In § 32 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

 § 34 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

  „(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unternehmen im Sinne der Gewerbeordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3504) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung können, soweit geschlossene Räume 

betroffen sind, für den Publikumsverkehr geöffnet werden, sofern nur Personen im 

Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 eingelassen werden; für Personen, die aus 

medizinischen- oder Altersgründen keine Impfung bekommen können, gilt der fol-

gende Satz entsprechend. Tanzlustbarkeiten im Freien dürfen nur von Personen 

aufgesucht werden, die negativ getestet sind. Im Übrigen gelten die Vorgaben des 

§ 11.“ 

 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 eingefügt:  

 

„Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, sofern sich in einem betreffenden Raum aus-
schließlich Personen im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 aufhalten, wobei 
Personen, die aus medizinischen- oder Altersgründen keine Impfung bekommen 
können, nicht berücksichtigt werden.“  
 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird nach dem Wort „Absätzen“ die Zahl „1“ durch die Zahl „2“ 

ersetzt.  

 § 35 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern müssen negativ getestet sein, 

dies gilt nicht für den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden, wobei alle er-

forderlichen Schutzmaßnahmen zum Schutz der anderen Patientinnen und Patien-

ten, Besucherinnen und Besucher und des Personals ergriffen werden müssen. In 

Krankenhäusern müssen Besucherinnen und Besucher sowie das Personal eine 

FFP2-Maske tragen; gleiches gilt für Patientinnen und Patienten sofern sie sich au-
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ßerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen. Das Personal in Arztpra-

xen und anderen Gesundheitseinrichtungen muss eine medizinische Gesichts-

maske tragen. Patientinnen und Patienten sowie ihre Begleitpersonen müssen in 

Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen eine FFP2-Maske tragen. Die 

Sätze 2 bis 4 gelten nicht, soweit die jeweilige medizinische Behandlung dem Tra-

gen einer Maske entgegensteht.“ 

 

 § 36 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen müssen negativ getestet 
sein, dies gilt nicht für den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden wobei 
alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Schutz der anderen Bewohnerinnen 
und Bewohner, Besucherinnen und Besucher und des Personals ergriffen werden 
müssen.“   

 

 § 41 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine 

Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 12 Abs.1, § 14 Abs.3, § 21, § 27 

Absatz 1, § 28 Absatz 1, § 29 Absatz 3 Satz 2, § 34 Absatz 5 Satz 2 und 3 oder  

§ 35 Absatz 1 Satz 5 vorliegt, 

2. entgegen § 4 Absatz 5 Angaben nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß 

macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 5 Satz 4 vorliegt, 

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und Hygienekonzept er-

stellt, 

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und Hygienekonzept auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorlegt, 

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 die Einhaltung der im Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt, 

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 nicht unverzüglich eine PCR-

Testung herbeiführt, 

7. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung auf 

direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Abson-

derung ermöglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 Ab-

satz 1 Satz 1 vorliegt, 

8. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen ständig 

absondert bis das Ergebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäurenachweises 

des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 Absatz 

1 Satz 2 vorliegt, 

9. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 sich als enge Kontaktperson zu einer mittels 

PCR-Testung positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person nicht unverzüglich in die 
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Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermög-

lichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

10. entgegen § 7 Absatz 3 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung auf direk-

tem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 

ermöglichende Unterkunft begibt,  

11. entgegen § 7 Absatz 5 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem eigenen 

Haushalt angehören, 

12. entgegen § 9 Absatz 1 sich mit anderen als den dort genannten Personen gemein-

sam aufhält und keine Ausnahme nach Absatz 3 vorliegt, 

13. entgegen § 10 Absatz 1 in Grünanlagen alkoholische Getränke verzehrt, 

14. entgegen § 10 Absatz 2 keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 2 

Absatz 2 vorliegt, 

15. entgegen § 10 Absatz 3 keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Aus-

nahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt, 

16. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht ge-

währleistet und keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vorliegt, 

17. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 4 als Verantwortliche oder Verantwort-

licher einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen die Einhaltung der zulässigen 

Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Absatz 4, Ab-

satz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vorliegt oder im Fall von Absatz 4 die Regeln des 

Hygienerahmenkonzepts der zuständigen Senatsverwaltung nicht einhält, 

18. entgegen § 11 Absatz 3 als verantwortliche Veranstalterin oder verantwortlicher 

Veranstalter einer Veranstaltung die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

nicht gewährleistet, 

19. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 3, § 17 Absatz 5, § 19 Absatz 3, § 29 Absatz 4, § 31 

Absatz 4 Satz 2 oder § 34 Absatz 6, jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 bis 4, 

als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine Anwesenheitsdokumentation führt, 

diese nicht vollständig führt, sie nicht für die Dauer von zwei Wochen aufbewahrt 

oder speichert, sie auf deren Verlangen der zuständigen Behörden nicht zugänglich 

macht, aushändigt oder auf sonstige Weise den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet oder löscht oder anwesende Personen, die 

unvollständige oder offensichtlich falsche Angaben machen, den Zutritt oder den 

weiteren Verbleib nicht verwehrt, die Bescheinigung über eine Testung nicht ein-

sieht, die Identität der die Bescheinigung vorlegenden Person nicht überprüft oder 

nicht sicherstellt, das digitale Anwendungen ordnungsgemäß genutzt werden und 

keine Ausnahme nach § 4 Absatz 1 Nummer 7, Absatz 3 Satz 3, vorliegt,  

20. entgegen § 11 Absatz 6 Satz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher von Be-

erdigungen und Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung sowie privater Veran-

staltungen einschließlich Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschlussfeiern oder 

Feierlichkeiten anlässlich religiöser Feste die Einhaltung der zulässigen Teilneh-

mendenzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 4 vor-

liegt, 
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21. entgegen § 11 Absatz 7 in geschlossenen Räumen gemeinsam singt, ohne die im 

Hygienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen 

Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten, so-

weit keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

22. entgegen § 11 Absatz 8 an einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen teil-

nimmt, ohne negativ getestet zu sein, oder an einer Veranstaltung im Freien mit 

mehr als den benannten zeitgleich Anwesenden teilnimmt, ohne negativ getestet 

zu sein, 

23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Mindestabstand von 1,5 

Metern zu anderen Teilnehmenden, die nicht zum engsten Angehörigenkreis ge-

hören, nicht einhält, 

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung veranstaltende Person 

kein Schutz- und Hygienekonzept erstellt oder dieses auf Verlangen der Versamm-

lungsbehörde nicht vorlegt, 

25. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende Person die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts bei der Durchführung der Versammlung nicht 

sicherstellt, 

26. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 an einer Versammlung in geschlossen Räumen 

teilnimmt, ohne negativ getestet zu sein, 

27. entgegen § 16 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Verkaufs-

stelle, eines Kaufhauses oder eines Einkaufszentrums (Mall) die Vorgaben der Zu-

trittssteuerung gemäß § 3 nicht beachtet, 

28. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 als Kundin oder Kunde eines Dienstleistungsge-

werbes im Bereich der Körperpflege keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme 

nach § 17 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 vorliegt, 

29. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 als Personal eines Dienstleistungsgewerbes im 

Bereich der Körperpflege keine medizinische Maske trägt und keine Ausnahme 

nach § 17 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 vorliegt, 

30. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 2 Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege in 

Anspruch nimmt, ohne negativ getestet zu sein und keine Ausnahme nach Absatz 

2 vorliegt, 

31. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle Dienstleistungen in Anspruch 

nimmt, 

32. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 3 Prostitutionsveranstaltungen organisiert oder durch-

führt, 

33. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 als Betreiberin oder Betreiber eines Prostitutions-

gewerbes Dienstleistungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 nicht nur nach Terminver-

einbarung und ausschließlich an einzelne Personen anbietet, 

34. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ohne 

negativ getestet zu sein, 

35. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach 

§ 2 Absatz 2 vorliegt, 
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36. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 geschlossene Räume einer Gaststätte aufsucht, 

ohne negativ getestet zu sein und keine Ausnahme nach Halbsatz 2 oder § 19 

Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Gaststätte oder einer Kantine einen Nachweis nicht prüft oder einer 

Person, die einen Nachweis nicht erbringt den Zutritt nicht verweigert, 

38. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3 als Gast in Gaststätten Speisen und Getränke nicht 

am Tisch verzehrt, 

39. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Gaststätte oder einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Satz 5 vorliegt, 

40. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Gaststätte bei der Öffnung von geschlossenen Räumen die im Hy-

gienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirtschaft zuständi-

gen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards nicht einhält, 

41. entgegen § 19 Absatz 1 an Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen o-

der vergleichbaren Angeboten, soweit geschlossene Räume betroffen sind, teil-

nimmt, ohne negativ getestet zu sein, 

42. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eines Hotels, eines Beherbergungsbetriebs, einer Ferienwohnung oder ähn-

licher Einrichtungen Übernachtungen anbietet, ohne die im Hygienerahmenkon-

zept oder in einer Rechtsverordnung der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwal-

tung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten, 

43. entgegen § 22 Absatz 1 als Arbeitgeberin und Arbeitgeber kein Angebot zur Tes-

tung unterbreitet oder organisiert, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 

44. entgegen § 22 Absatz 3 als Selbständige oder Selbständiger eine Testung nicht 

durchführen lässt, eine Bescheinigung über eine Testung nicht für die Dauer von 

vier Wochen aufbewahrt oder sie den zuständigen Behörden auf deren Verlangen 

nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 

45. entgegen § 27 Absatz 4 Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche Ein-

richtungen aufsucht, ohne negativ getestet zu sein, 

46. entgegen § 29 Absatz 1 bei der Öffnung von Kinos, Theatern, Opernhäusern, Kon-

zerthäusern und anderen kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsstätten die 

Vorgaben des § 11 nicht beachtet, 

47. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als Teilnehmende oder Teilneh-

mender Sport in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios, und ähnlichen 

Einrichtungen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne negativ getestet zu sein und 

keine Ausnahme nach Absatz 3 vorliegt, 

48. entgegen § 31 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber einer gedeckten Sportanlage, eines Hallenbades, eines Fitness- oder Tanz-

studios oder einer ähnlichen Einrichtung die in einem gemeinsamen Hygienerah-

menkonzept der für Sport und für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltungen fest-

gelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards nicht einhält, 
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49. entgegen § 31 Absatz 4 sich außer während einer Sportausübung in gedeckten 

Sportanlagen, Hallenbädern, Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtun-

gen aufhält und keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme 

nach Absatz 4 oder § 2 Absatz 2 vorliegt, 

50. entgegen § 32 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber Frei- oder Strandbäder ohne Genehmigung des örtlich zuständigen Gesund-

heitsamtes öffnet oder die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht ge-

währleistet, 

51. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- 

und Hygienekonzept des jeweiligen Sportfachverbandes durchführt, dessen Re-

geln nicht beachtet oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht 

gewährleistet, 

52. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 sich an Wettkampfbetrieben betei-

ligt, ohne negativ getestet zu sein, 

53. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber die geschlossenen Räume einer Tanzlustbarkeit oder eines ähnlichen 

Unternehmens für nicht unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 fallende Personen öffnet 

und keine Ausnahme nach Halbsatz 2 vorliegt, 

54. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 2 als Besucherin oder Besucher eine Tanzlustbarkeit 

oder ein ähnliches Unternehmen im Freien aufsucht, ohne negativ getestet zu sein, 

55. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Sauna, Therme oder einer ähnlichen Einrichtung oder als deren 

Besucherin oder Besucher Aufgüsse vornimmt und keine Ausnahme nach Satz 5 

vorliegt, 

56. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 4 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber Dampfbäder für den Publikumsverkehr öffnet und keine Ausnahme nach 

Satz 5 vorliegt, 

57. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 1 als Besucherin oder Besucher Vergnügungsstätten, 

Freizeitparks oder Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, 

Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe aufsucht, ohne negativ getestet zu 

sein, 

58. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber von Vergnügungs-

stätten, Freizeitparks oder Betrieben für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spiel-

banken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe mehr als die nach der Flä-

che der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchstens zulässige Personen-

zahl einlässt, 

59. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 3 als Personal in Arztpraxen oder einer anderen Ge-

sundheitseinrichtung keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Aus-

nahme nach Satz 5 oder Absatz 3 oder § 2 Absatz 2 vorliegt, 

60. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 4 als Patientin oder Patient oder als deren oder des-

sen Begleitperson keine FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach Satz 5 oder 

Absatz 3 oder § 2 Absatz 2 vorliegt.“ 
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 In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „11. September 2021“ durch die Angabe „1. Ok-

tober 2021“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin in Kraft.  
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Berlin, den 31. August 2021  

 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 

 


